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einladunG zur GemeindeversammlunG
dienstag, 25. november 2014, 19.30 uhr, im mehrzwecksaal arena

TrakTanden

1 Finanz- und aufgabenplan 2015–2019; Orientierung und Kenntnisnahme

2 Jahresprogramm 2015; Orientierung und Kenntnisnahme

3 voranschlag 2015 der einwohnergemeinde:
 3.1 Beschluss über den voranschlag:
  a) der laufenden rechnung
  b) der investitionsrechnung
 3.2 Festsetzung des steuerfusses 2015 mit 1,95 einheiten (wie bisher)
 3.3 ermächtigung des Gemeinderats zur aufnahme von Fremdkapital zur deckung des 
  mittelbedarfs

4 Beschlussfassung über die Bewilligung eines sonderkredits von CHF 300‘000.00 für die erarbeitung 
eines räumlichen entwicklungskonzepts (reK) und die durchführung einer Ortsplanungsrevision

5 einbürgerungen

6 Orientierung über die Änderung der Gemeindeordnung

7  verschiedenes, umfrage
 - Orientierung Fernwärmeprojekt

die diesen Traktanden zugrunde liegenden akten können bei der Finanzverwaltung bzw. bei der 
Gemeindekanzlei eingesehen werden, soweit die Wahrung des amtsgeheimnisses es zulässt. stimm-
berechtigt sind schweizerinnen und schweizer, die das 18. altersjahr zurückgelegt haben, nicht 
wegen dauernder urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen oder durch eine vor-
sorgebeauftragte Person vertreten werden und spätestens am 20. november 2014 ihren politischen 
Wohnsitz in root geregelt haben.

diese Botschaft wird allen Haushaltungen zugestellt. Weitere exemplare sowie der detaillierte aus-
zug des voranschlags 2015 können unentgeltlich bei der Finanzverwaltung bezogen oder auf der 
Homepage www.gemeinde-root.ch eingesehen werden. 

root, 25. september 2014  

Gemeinderat root 
 
der Gemeindepräsident:   der Gemeindeschreiber: 
sig. Heinz Schumacher   sig. André Wespi
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TraKTandum 1

Finanz- und auFGaBenPlan 2015–2019

Gemäss § 73 des Gemeindegesetzes gibt der Finanz- und aufgabenplan (FaP) aufschluss über die 
voraussichtliche aufgaben- und Finanzentwicklung der Gemeinde in den nächsten fünf Jahren. er wird 
jährlich überarbeitet. die angaben zum ersten Jahr der Planungsperiode entsprechen dem voranschlag 
und dem Jahresprogramm.

dem Finanz- und aufgabenplan 2015–2019 liegen folgende Parameter zu Grunde:

Einflussfaktoren / Plangrössen Voranschläge           Finanzplanjahre
  2014 2015 2016 2017 2018 2019

Personalaufwand verwaltung/Betrieb 0.5% 0.8% 1.0% 1.5% 1.5% 1.5%
Personalaufwand lehrkräfte (budgetwirksam) 0.0% 0.3% 0.5% 1.5% 1.5% 1.5%
Teuerung sachaufwand/entgelte 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.2% 1.2%
steuerfuss  1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
Wachstum der Ø steuerkraft 4.1% 4.3% 3.4% 3.2% 3.2% 3.2%
entschäd./rückerstattung Gemeinwesen 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
eigene u. Beiträge für eigene rechnung 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Wachstum der ständigen Wohnbevölkerung 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%
ständige Wohnbevölkerung ende Jahr 4‘739 4‘810 4‘882 4‘956 5‘030 5‘105
zinssätze (für neukredite) 2.0% 2.00% 2.50% 2.50% 3.00% 3.00%

Veränderung der Aufgaben in der Laufenden Rechnung inkl. Folgekosten
im Folgenden werden die wesentlichen veränderungen in den Finanzplanjahren gegenüber dem voran-
schlag 2015 dargestellt. dieser enthält verschiedene einmalige aufwandpositionen, die in den Finanz-
planjahren wegfallen und zu einer entlastung führen. Überdies geht der Gemeinderat davon aus, dass 
2016 das Bauland im Oberfeld zum verkauf angeboten werden kann. der daraus resultierende Buch-
gewinn soll zusammen mit den massnahmen aus dem Optimierungspotential dazu beitragen, dass der 
steuerfuss mittelfristig nicht erhöht werden muss. darüber hinaus soll aber ein wesentlicher Teil eine 
nachhaltige Wirkung erzielen.

Veränderung der Aufgaben inklusive Folgekosten               Finanzplanjahre
(in 1‘000 Franken)    2016 2017  2018 2019

0 allgemeine verwaltung    -80 -80  -80 15
1 Öffentliche sicherheit    0 -13  -13 -13
2 Bildung     -151 -61  -53 -42
3 Kultur und Freizeit    -86 -86  -86 -86
4 Gesundheit    0 0  0 0
5 soziale Wohlfahrt    -15 -15 - 15 -15
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Investitionsvorhaben
die in den Finanzplanjahren voraussichtlich anstehenden investitionsvorhaben sind aus der folgenden 
Tabelle ersichtlich. es handelt sich dabei durchwegs um ausgaben, die als nachhol- oder entwicklungs-
bedarf zur erfüllung der öffentlichen Gemeindeaufgaben notwendig sind. Über die einzelnen vorhaben 
werden die stimmberechtigten zu gegebener zeit im rahmen von sonder- oder voranschlagskrediten 
abstimmen können.

Investitionsvorhaben  Total ND Budget       Finanzplanjahre
(in 1‘000 Franken) 2015 bis 2019  2015 2016 2017 2018  2019

0 allgemeine verwaltung 0  0 0 0 0  0

1 Öffentliche sicherheit 350  0 172 102 76  0

 TlF; ersatz (anteil root) 312 15  312

 as-Fahrzeug; ersatz (anteil root) 156 15   156

 mat-Transporter; ersatz (anteil root) 117 15    117

 FW; subventionen Gvl (anteil root) -235 15  -140 -54 -41  

2 Bildung  5‘879  223 300 1‘356 2‘000  2‘000

 sa; Werterhaltungsmassnahmen 1‘156 40   1‘156

 zusätzl. schulräume; Planung/Bau 4‘300 40  300  2‘000  2‘000

 sa dorf; Fernwärmeanschluss 260 20 260

 sa dorf; Fernwärme, Beitrag Kanton -37 20 -37

 sa Oberfeld; solarstromanlage 270 20 270

 sa Oberfeld; solarstrom, Beitrag CKW -173 20 -173

	 SA	Oberfeld;	Solarstrom,	Aufl.	Vorfinanz	 -97	 20	 -97

 schulmobiliar; ersatzbeschaffung 200 8   200

 iCT; ersatzbeschaffung 100 4  100

	 ICT;	Ersatzbeschaffung,	Aufl.	Vorfinanz	 -100	 4	 	 -100

3 Kultur und Freizeit 0  0 0 0 0  0

4 Gesundheit 0  0 0 0 0  0

5 soziale Wohlfahrt 0  0 0 0 0  0

Veränderung der Aufgaben inklusive Folgekosten         Finanzplanjahre
(in 1‘000 Franken)    2016 2017  2018 2019

6 verkehr     14 24  -6 -56

7 umwelt und raumordnung    -30 -30  -30 -30

8 volkswirtschaft    52 52  52 52

9 Finanzen und steuern    -8‘056 0  0 0

 Total     -8‘352 -209  -231 -175

(+ = mehraufwand/minderertrag ¦ - = minderaufwand/mehrertrag)
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Investitionsvorhaben  Total ND Budget      Finanzplanjahre
(in 1‘000 Franken) 2015 bis 2019  2015 2016 2017 2018  2019

6 verkehr 925  775 150 0 0  0

 erschliessung Oberfeld 2‘050 20 150 1‘900

	 Erschliessung	Oberfeld,	Aufl.	Vorfinanz	 -2‘050	 20	 	 -2050

 Perlenstrasse; Papierfabrik/aldi 325 20 325 

 Gemeindestrassen; Belagsanierungen 300 20 300

 Perlenstrasse; Belagsanierung 300 20  300

7 umwelt und raumordnung 300  -282 -118 640 360  -300

 d4; entlastungsleitung 300 50 50 250

	 D4;	Entlastungsleitung,	Entn.	Verpfl.	 -300	 50	 -50	 -250

 Überbauung rössli; leitungsumlegungen 400 50 400

	 Überbauung	Rössli;	Entn.	Verpfl.	 -400	 50	 -400

 Kanalisationsanschlussgebühren -1‘500 0 -300 -300 -300 -300  -300

 Geissbach; Wilmisbergtobel 100 50 100

 Geissbach; Beiträge -200 50 -200

 Geissbach; unteres Teilstück (netto) 1‘200 50   1‘200

	 Geissbach;	Entn.	Verpfl.	Abwasser	 -600	 50	 	 	 -600

 Wilbach; ausbau 2. etappe 1‘320 50   660 660

	 Wilbach;	Aufl.	Vorfinanz	 -320	 50	 	 	 -320

 reK und Ortsplanungsrevision 300 10 118 182

8 volkswirtschaft 0  0 0 0 0  0

9 Finanzen und steuern 0  0 0 0 0  0

Total nettoinvestitionen 2015 bis 2019 7‘454  716 504 2‘098 2‘436  1‘700

(mit	Auflösung	von	Reserven)

nd = nutzungsdauer

Zusammenfassung
die ergebnisse der einzelnen Finanzplanjahre können der folgenden Tabelle entnommen werden. sie 
basieren auf einem gleich bleibenden steuerfuss von 1,95 einheiten während der gesamten Planungspe-
riode. die kumulierten ergebnisse (ziffer 13) erreichen das mittelfristig in § 79 des Gemeindegesetzes 
geforderte Haushaltgleichgewicht. dies jedoch als Folge des eingestellten Buchgewinns im Jahr 2016. 
Das	strukturelle	Defizit	ist	nach	wie	vor	vorhanden	und	erfordert	im	Rahmen	der	rollenden	Planung	wei-
terhin die aufmerksamkeit des Gemeinderats.
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Zusammenfassung der Laufenden Rechnung  Budget      Finanzplanjahre
(in 1‘000 Franken)   2015 2016 2017 2018  2019

  Weiterführung der bisherigen aufgaben

1 laufender ertrag   25‘443 26‘057 26‘720 27‘412  28‘136

2 laufender aufwand   25‘713 25‘769 25‘966 26‘168  26‘413

3 Bruttoüberschuss i       (1) - (2)   -270 288 754 1‘245  1‘723

 

 veränderung der laufenden rechnung

4 aufwand- und ertragsänderungen    -8‘352 -209 -231  -175

5 veränderung der zinsbelastung    91 54 107  139

6 Bruttoüberschuss ii     (3) - (4) - (5)   -270 8‘550 909 1‘369  1‘759

7 mindestabschreibungen verwaltungsvermögen    469 500 403 331  399

8 zusätzliche abschreibung verwaltungsvermögen   546 2‘400 920 0  0

9 Ordentliche abschreibung Bilanzfehlbetrag   0 0 0 0  0

10 zusätzliche abschreibung Bilanzfehlbetrag    0 0 0  0

11 einlagen (Kontengruppe 38)   335 2‘392 357 371  386

12 entnahmen (Kontengruppe 48)   678 2‘189 1‘085 172  177

13 ergebnis laufende rechnung nach ordentlichen abschreibungen -942 5‘446 314 839  1‘151

14 zusätzliche abschreibungen Bilanzfehlbetrag   0 0 0 0  0

15 erhöhung Bilanzfehlbetrag    0 0 0 0  0

16 zusätzliche abschreibungen verwaltungsvermögen   0 0 0 0  0

17	 Bildung	(+)	bzw.	Auflösung	(-)	von	Eigenkapital	 	 	 -942	 5‘446	 314	 839	 	 1‘151

18 ergebnis laufende rechnung nach verbuchung des ergebnisses  0 0 0 0  0

Antrag des Gemeinderats
der Finanz- und aufgabenplan 2015–2019 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
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JaHresPrOGramm 2015

der Gemeinderat erstellt jährlich ein Jahresprogramm über seine Geschäftstätigkeit. dieses wird den 
stimmberechtigten zusammen mit dem voranschlag sowie dem Finanz- und aufgabenplan (FaP) zur 
Kenntnisnahme vorgelegt. das Jahresprogramm gibt auskunft über die wichtigsten ziele des Gemein-
derats im Planungsjahr.

ziel/aufgabe massnahme/umschreibung

0 Allgemeine Verwaltung
aufgrund des angespannten
Finanzhaushalts der Gemeinde 
soll das Optimierungspotential 
aufgezeigt und soweit sinnvoll 
umgesetzt werden.

Eine	externe	Beratungsfirma	hat	die	Erarbei-
tung eines entsprechenden Papiers begleitet. 
der daraus abgeleitete massnahmenkatalog 
wird nun bis ende 2015 abgearbeitet.

s W a

die Gemeindeordnung der 
einwohnergemeinde ist seit 
dem 1.1.2008 in Kraft. 
sie soll überprüft werden.

die Überprüfung soll insbesondere aufzeigen, 
ob das Führungsmodell noch aktuell ist oder 
ob eine andere Form angestrebt werden soll.

s W a

2 Bildung
Gemäss dem Gesetz über 
die volksschulbildung ha-
ben die Kinder das recht, 
während zweier Jahre den 
Kindergarten zu besuchen. 
davon ist ein Jahr freiwillig 
und das zweite obligato-
risch.

die luzerner Gemeinden müssen den zweijähri-
gen Kindergarten bis spätestens auf Beginn des 
schuljahres 2016/17 anbieten. die dazu not-
wendigen massnahmen werden weitergeführt.

W W W a

die heute autonom geführ-
ten musikschulen Buchrain, 
ebikon und root sollen bis 
2016 zur musikschule rontal 
zusammengeführt werden.

zusammen mit den betroffenen Gemeinden 
werden die erforderlichen abklärungen und 
massnahmen getroffen, damit der start auf das 
schuljahr 2016/17 erfolgen kann.

s W a

3 Kultur und Freizeit
verlegung und sanierung 
von spielfeldern sowie er-
neuerung des sporthauses 
auf der sportanlage unter-
allmend

die Bauarbeiten gemäss Projektbeschrieb wer-
den bis ende 2014 abgeschlossen sein, sodass 
die anlage ab Frühjahr 2015 wieder benützt 
werden kann. die abrechnung des sonderkre-
dits ist im Herbst 2015 vorgesehen.

W W W

5 Soziale Wohlfahrt
im rahmen einer vierjäh-
rigen Projektphase können 
erwerbstätige erziehungsbe-
rechtigte ab dem schuljahr 
2013/14 Betreuungsgut-
scheine beanspruchen.

die Projektphase läuft bis ende schuljahr 
2016/17. auf diesen zeitpunkt hin wird ein Wir-
kungsbericht erstellt, der als Grundlage für eine 
definitive	Einführung	dient.

s W W W a

TraKTandum 2

20
13

20
14

20
15

20
16

20
1x
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ziel/aufgabe massnahme/umschreibung

einwohnerinnen und ein-
wohner sollen im alter mög-
lichst lange selbständig und 
sicher in ihrer Wohnung le-
ben können. dem Grundsatz 
„ambulant vor stationär“ soll 
rechnung getragen werden.

Für das Wohnen im alter wird an zentraler lage 
ein Wohnangebot mit dienstleistungen entwi-
ckelt.

P s W a

7 Umwelt und 
Raumordnung
Für eine zukünftige Orts-
planungsrevision sind die 
rahmenbedingungen zu 
schaffen.

da sich die übergeordneten gesetzlichen Be-
stimmungen verändern werden, wird ein sied-
lungsleitbild erarbeitet.

s a

die Ortsplanung ist auf-
grund verschiedener erfor-
dernisse zu revidieren.

auf der Grundlage des räumlichen entwick-
lungskonzepts reK (siedlungsleitbild) werden 
die kommunalen richt- und nutzungspläne 
sowie das Bau- und zonenreglement überarbei-
tet und an das bereits revidierte kantonale Bau- 
und Planungsgesetz angepasst.

s W a

Qualitative zentrumsent-
wicklung an der Bahnhof-
strasse nord.

Für das Gebiet an der Bahnhofstrasse 5 bis 17, 
zwischen der Kantonsstrasse und der Bahnlinie, 
werden zusammen mit den Grundeigentümern 
die planungsrechtlichen Grundlagen für eine 
entrumsentwicklung erarbeitet und in die kom-
munale nutzungsplanung überführt.

s W a

8 Volkswirtschaft
die nutzung von Fernwärme 
ist unterstützend zu fördern.

die planungsrechtlichen Grundlagen werden 
erarbeitet und der aufbau des Fernwärmege-
setzes wird belgeitet.

s a

aufbau eines Fernwärme-
netzes

der Gemeinderat begleitet den Bau der Fern-
wärmeleitung in zusammenarbeit mit der 
Fernwärme emmen aG / ewl energie Wasser 
luzern.

s W a

9 Finanzen und Steuern
die nettoschuld pro einwoh-
ner soll den Wert von 2‘000 
Franken nicht übersteigen.

im Finanz- und aufgabenplan ist aufzuzeigen, 
dass die verschuldung im sinne einer schul-
denbremse	den	vom	Gemeinderat	definierten	
Grenzwert nicht übersteigen wird.

W W W W W

schaffung der vorausset-
zungen für den verkauf von 
Bauland

Für das zum Teil im eigentum der Gemeinde 
stehende Grundstück nr. 1344, Oberfeld, liegt 
der Gestaltungsplan vor. sobald dieser geneh-
migt ist, steht das Bauland zum verkauf.

W W W a

P = Planung S = Start W = Weiterführung A = Abschluss

Antrag des Gemeinderats

das Jahresprogramm 2015 sei zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
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TraKTandum 3

der vOranscHlaG 2015 im üBerBlick

1. LAUFENDE REchNUNG

a) Ergebnis und Abweichungen
der voranschlag rechnet bei einem aufwand von CHF 27,06 mio. mit einem aufwandüberschuss
von CHF 942‘500.00. die Höhe dieses Fehlbetrags mag auf den ersten Blick erstaunen. es gilt
jedoch zu berücksichtigen, dass infolge der abschaffung der liegenschaftssteuer auf 2015 ein
ertragsausfall von CHF 262‘500.00 entsteht. Ohne diesen würde der aufwandüberschuss CHF
680‘000.00 oder rund 1/10 einheit der Gemeindesteuern ausmachen.

das ergebnis zeigt, dass die massnahmen aus dem Projekt entlastungspotential notwendig sind
und	greifen,	konnte	das	Defizit	doch	klar	unter	CHF	1	Mio.	gesenkt	werden.	Es	zeigt	aber	auch,
dass	der	Finanzhaushalt	starken	externen	Einflüssen	unterliegt,	welche	das	eigene	kostenbewuss-
te Handeln teilweise wieder neutralisieren.

in den einzelnen verwaltungsabteilungen ergeben sich gegenüber dem voranschlag des
laufenden Jahres folgende abweichungen:

Nettoaufwand (+) Voranschlag Voranschlag 
Nettoertrag (-) 2015 2014 Abweichung

0 allgemeine verwaltung  1‘920‘300  1‘846‘400  73‘900
1 Öffentliche sicherheit  591‘100  564‘800  26‘300
2 Bildung  6‘185‘400 6‘522‘400  -337‘000
3 Kultur und Freizeit  378‘300  276‘600 101‘700
4 Gesundheit  1‘150‘700  1‘100‘800 49‘900
5 soziale Wohlfahrt  4‘781‘200  4‘825‘000 -43‘800
6 verkehr  892‘700  883‘700 9‘000
7 umwelt und raumordnung  184‘500  209‘600 -25‘100
8 volkswirtschaft  -994‘600  -885‘900 -108‘700
9 Finanzen und steuern  -14‘147‘100  -15‘343‘400 1‘196‘300
 Aufwandüberschuss  942‘500  0 942‘500

b) Steuerfuss
dem voranschlag liegt ein unveränderter steuerfuss von 1,95 einheiten zu Grunde. der
Gemeinderat begründet diesen steuerfuss wie folgt:

der aufwandüberschuss macht 7,8 % des budgetierten steuerertrags des laufenden Jahres aus,
was keinen tieferen steuerfuss zulässt und den steuerbezug von 1,95 einheiten notwendig
macht. Kommt dazu, dass der Buchgewinn aus dem verkauf des Baulands Oberfeld 2014 nicht
und gemäss einschätzung des Gemeinderats auch 2015 noch nicht realisiert werden kann. Gegen
den Gestaltungsplan wurden einsprachen erhoben, deren erledigung noch eine ungewisse zeit
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beanspruchen dürfte.

es zeichnet sich daher ab, dass die rechnung 2014 mit einem aufwandüberschuss von zirka
CHF 1 mio. abschliessen wird. dieser wie auch der veranschlagte aufwandüberschuss 2015  
können mit dem bestehenden eigenkapital von CHF 2,5 mio. gedeckt werden. der Gemeinderat 
erachtet deshalb eine erhöhung des steuerfusses als nicht angebracht.

2. INVESTITIoNSREchNUNG

in der investitionsrechnung rechnet der voranschlag mit einer nettoinvestitionszunahme von 
CHF 1‘262‘500.00. die investitionen des voranschlagsjahres können nicht mit eigenen mitteln 
finanziert	werden	(Selbstfinanzierungsgrad	<	0	%).

Wesentliche ausgaben betreffen die öffentlichen strassen. in zusammenarbeit mit dem Kanton 
werden eine neue Bushaltestelle und die neuordnung der Quartiererschliessung Oberfeld projek-
tiert. die am 21.05.2014 beschlossenen arbeiten an der Perlenstrasse (neuer verkehrsknoten 
Papierfabrik/aldi) werden weitergeführt und abgeschlossen. und in Koordination mit dem lei-
tungsbau für die Fernwärmeversorgung werden die deckbeläge der betreffenden Gemeindestras-
sen erneuert.

im Baugebiet dorfheim/rössli sind umfangreiche umlegungen von Kanalisationsleitungen erfor-
derlich.

3. ANLAGEN DES FINANZVERmöGENS

Bei den liegenschaften Oberdorf 2, schulstrasse 10 und Buerimatt ist der anschluss an die Fern-
wärmeversorgung vorgesehen. zudem steht beim „salzlädeli“ eine renovation des Badezimmers 
an.

auf der liegenschaft Oberfeld baut die Gemeinde zusammen mit den beiden privaten eigentü-
mern die erschliessungsstrasse. Ferner ist die zahlung für die einräumung des Fuss- und Fahr-
wegrechts zu leisten. sobald dann der Gestaltungsplan rechtskräftig ist, kann das Grundstück 
zum verkauf angeboten werden. der Gemeinderat geht davon aus, dass dies aufgrund hängiger 
einsprachen erst 2016 sein wird.

Über	die	Veräusserung	des	sich	im	Gesamteigentum	der	Gemeinde	befindenden	Grundstückan-
teils werden zu gegebener zeit, gestützt auf art. 17 Bst. d der Gemeindeordnung, die stimmbe-
rechtigten entscheiden können, sofern der Wert zehn Prozent des ertrags der Gemeindesteuern 
übersteigt.
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erGeBnisse, FinanzierunG, miTTelBedarF

Voranschlag 2015 Voranschlag 2014 Rechnung 2013

Aufwand 
Ausgaben

Ertrag 
Einnahmen

Aufwand 
Ausgaben

Ertrag 
Einnahmen

Aufwand 
Ausgaben

Ertrag 
Einnahmen

Ergebnisse

Laufende Rechnung (LR)
Total aufwand/ertrag 27‘064‘200 26‘121‘700 30‘409‘000 30‘409‘000 27‘735‘914 26‘705‘107

Ertragsüberschuss

Aufwandüberschuss 942‘500 1‘030‘808

Investitionsrechnung (IR)
Total ausgaben/einnahmen 1‘973‘000 710‘500 4‘502‘000 2‘140‘000 1‘195‘964 1‘512‘845

Nettoinvestitions-Zunahme 1‘262‘500 2‘362‘000

Nettoinvestitions-Abnahme 316‘881

 Mittelver- 
wendung 

 Mittel- 
herkunft 

 Mittelver- 
wendung 

 Mittel- 
herkunft 

 Mittelver- 
wendung 

 Mittel- 
herkunft 

Finanzierung

nettoinvestitions-zunahme 1‘262‘500 2‘362‘000

nettoinvestitions-abnahme  316‘881

ertragsüberschuss lr

aufwandüberschuss lr 942‘500 1‘030‘808

abschreibungen (ohne ds 999):
- auf verwaltungsvermögen (331/332) 1‘015‘100 3‘746‘800 610‘038
- auf Bilanzfehlbetrag (333)

einlagen (ohne ds 999):
-	in	Spezialfinanzierungen	(380) 335‘000 544‘600 688‘543
- in spezialfonds (384) 12‘900
-	in	Vorfinanzierungen	(385) 500‘000

entnahmen:
-	aus	Spezialfinanzierungen	(480) 581‘200 298‘200 308‘265
- aus spezialfonds (484)  34‘800 30‘114
-	aus	Vorfinanzierungen	(485) 96‘500 163‘000

Finanzierungsüberschuss  1‘433‘400 759‘176

Finanzierungsfehlbetrag 1‘532‘600

(der verwaltungsrechnung)

Mittelbedarf/Mittelüberschuss

Finanzierungsüberschuss 1‘433‘400 759‘176

Finanzierungsfehlbetrag 1‘532‘600  

Kreditrückzahlungen 3‘000‘000 3‘000‘000

veränderungen im Finanzvermögen:
- neuanlagen  377‘256
- Wertvermehrender aufwand 544‘200 239‘522
-	Auflösung	von	Anlagen	(Buchwert) 691‘300 68‘239
- abschreibungen auf Finanz-
- vermögen (330) (ohne ds 999) 213‘000 214‘800 150‘601

Gesamter mittelbedarf 4‘863‘800 660‘500

Gesamter mittelüberschuss 361‘237
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FINANZKENNZAHLEN

Selbstfinanzierungsgrad

(im 5-Jahres-Durchschnitt)

Selbstfinanzierungsanteil

Zinsbelastungsanteil I

Zinsbelastungsanteil II

Kapitaldienstanteil

Er zeigt, bis zu welchem Grad neue 
Investitionen durch selbst erarbeitete 
Mittel finanziert werden.
Er sollte im Durchschnitt von fünf 
Jahren mindestens 80 Prozent er-
reichen.

Er zeigt, welcher Anteil des gesamten 
Ertrags geldwirksam zur Finanzierung 
von Investitionen und/oder Schulden-
tilgung verwendet werden kann.
Er sollte sich auf mindestens 10 Pro-
zent belaufen.

Er drückt aus, welcher Anteil des ge-
samten Ertrags zur Begleichung der 
Nettozinsen verwendet wird.
Er sollte 4 Prozent nicht übersteigen.

Er drückt aus, welcher Anteil des Er-
trags der Gemeindesteuern, zu- resp. 
abzüglich Finanzausgleich, zur Be-
gleichung der Nettozinsen verwendet 
wird.
Er sollte 6 Prozent nicht übersteigen.

Er drückt aus, welcher Anteil des ge-
samten Ertrags für Zinsen und Ab-
schreibungen verwendet wird.
Er sollte 8 Prozent nicht übersteigen.
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Er drückt aus, welcher Anteil des ge-
samten Ertrags für Zinsen und Ab-
schreibungen verwendet wird.
Er sollte 8 Prozent nicht übersteigen.
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Verschuldungsgrad

Nettoschuld pro Einwohner

Ergänzende Bemerkungen

Er zeigt das Verhältnis der Nettoschuld 
zum Ertrag der Gemeindesteuern, zu- 
resp. abzüglich Finanzausgleich.
Er sollte 120 Prozent nicht über-
steigen.

Sie stellt die ungedeckte Schuld dar 
(Fremdkapital; Abt. 20 abzügl. Finanz-
vermögen; Abt. 10).

Die Werte der Jahre 2014 und 2015 basieren auf dem Voranschlägen dieser Jahre. Im Weitern beruht die 
Berechnung des Verschuldungsgrads sowie der Nettoschuld pro Einwohner auch auf Werten der Bestandesrechnung. 
Es handelt sich dabei um die letzten bekannten Bestände per 31.12.2013.

Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 80 % sowie ein Selbstfinanzierungsanteil unter 10 % können akzeptiert werden, 
wenn die Pro-Kopf-Verschuldung unter dem kantonalen Mittel liegt. Dieses liegt zurzeit bei CHF 2'440.00 pro 
Einwohner (letzte von lustat, Statistik Luzern, publizierte Zahl).
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Ergänzende Bemerkungen

die Werte der Jahre 2014 und 2015 basieren auf dem voranschlägen dieser Jahre. im Weitern beruht die

Berechnung des verschuldungsgrads sowie der nettoschuld pro einwohner auch auf Werten der Bestandesrech-

nung. es handelt sich dabei um die letzten bekannten Bestände per 31.12.2013.

Ein	Selbstfinanzierungsgrad	unter	80	%	sowie	ein	Selbstfinanzierungsanteil	unter	10	%	können	akzeptiert	werden,

wenn die Pro-Kopf-verschuldung unter dem kantonalen mittel liegt. dieses liegt zurzeit bei CHF 2‘440.00 pro

einwohner (letzte von lustat, statistik luzern, publizierte zahl).
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erläuTerunGen zum vOranscHlaG 2015

Laufende Rechnung

0 Allgemeine Verwaltung

011

020

090

Gemeindeversammlung

2015 stehen sowohl auf Bundes- wie auch Kantonsebene Gesamterneuerungswahlen an. 
entsprechend fallen im urnenbüro mehr arbeit und höhere Kosten an.

Gemeindeverwaltung

nachdem 2013 die serveranlage ersetzt werden musste, haben nun auch die arbeitsstationen das
ende ihrer nutzungsdauer erreicht und genügen den anforderungen nicht mehr. deshalb ist eine 
ersatzbeschaffung vorgesehen.

verwaltungsgebäude

die anforderungen an die verwaltung nehmen zu und verändern sich. eine externe analyse soll 
aufzeigen, ob und gegebenenfalls wie die raumnutzung und die arbeitsabläufe in zukunft noch 
optimiert werden können.

1 öffentliche Sicherheit

145 Regionale	Feuerwehr	Root	(Spezialfinanzierung)

die beiden motorspritzen haben das ende ihrer nutzungsdauer erreicht und müssen ersetzt werden. 
die Beschaffung erfolgt gestaffelt mit je einem Gerät im 2015 und 2016.

2 Bildung

210

212
213

215

Primarstufe; regelklassen

auf Beginn des schuljahres 2014/15 wurden als Folge von weniger schülern zwei 3. Klassen zusam-
mengelegt. aktuell werden 17 Primarstufen-abteilungen geführt.

sekundarstufe i; Werkschule
sekundarstufe i; regelklassen

Gestützt auf die neue kantonale Förderverordnung wurden mit Beginn des schuljahres 2014/15 alle
niveau d-lernenden in die niveau C-Klassen integriert, was mitunter auch zur Optimierung der
Kosten führt. die dienststelle 212 wird nicht mehr bebucht. die gesamten Kosten der sekundarstufe i
werden unter den regelklassen in der dienststelle 213 ausgewiesen.

regionale musikschule

im laufenden schuljahr haben sich merklich weniger lernende für den musikunterricht eingeschrie-
ben. aufwand wie auch ertrag fallen entsprechend tiefer aus.
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217 schulanlagen

der Hauswartungsvertrag für die schulanlage Oberfeld wurde dem externen dienstleister per 
31.12.2014 gekündigt. ab 1. Januar 2015 wird die Hauswartung der gesamten anlage in eigener 
regie wahrgenommen. dieser Wechsel hat einmaligen initialaufwand für die Beschaffung von 
maschinen und Geräten zur Folge. Überdies stehen verschiedene unaufschiebbare instandstellung- 
und reparaturarbeiten an.

Veränderte	gesetzliche	Bestimmungen	sowie	die	Wohnbautätigkeit	beeinflussen	die	Schulraumpla-
nung stark. mit einer externen analyse soll aufgezeigt werden, ob und gegebenenfalls wie der 
bestehende schulraum noch besser genutzt werden kann, bevor bauliche massnahmen ergriffen 
werden müssen.

3 Kultur und Freizeit

300

330

340

Kulturförderung

2015 soll im d4 Business village ein Kulturfestival durchgeführt werden. die Gemeinde unterstützt 
diesen anlass.

Öffentliche anlagen

Beim spielplatz röseligarten sind massnahmen zur Werterhaltung und ein sanfter ausbau geplant.

sport

das Hauptspielfeld sowie die neuen rasenplätze erfordern zur Werterhaltung einen grösseren 
Pflegeaufwand	als	bisher.

5 Soziale Wohlfahrt

582

583

alimentenbevorschussung / inkasso

sowohl beim alimenteninkasso als auch bei der Bevorschussung ist aufgrund der aktuellen 
erfahrungswerte mit höheren Kosten zu rechnen.

sozialamt

die korrekte abklärung des leistungsanspruchs erfordert in einzelnen komplexen Fällen vermehrt 
externe rechtsauskünfte und –beratungen.

6

620

Verkehr

Öffentliche strassen, Werkhof

auf der neuen Perlenstrasse sollen massnahmen zur verkehrsberuhigung die sicherheit erhöhen. 
vorgesehen sind optische verengungen.
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7 Umwelt, Raumordnung

715

725

Abwasserbeseitigung	(Spezialfinanzierung)

Bereits auf 2014 konnten die Grund- und mengengebühren gesenkt werden. diese aufgabe ist 
jedoch	nach	wie	vor	spezialfinanziert	und	belastet	den	allgemeinen	Finanzhaushalt	nicht.

Abfallbeseitigung	(Spezialfinanzierung)

zur Bereitstellung des im öffentlichen raum gesammelten abfalls für die Kehrichtabfuhr wird in 
der Buerimatt ein Containerplatz erstellt.

8 Volkswirtschaft

860 energie

aufgrund einer Berechnung der CKW darf mit leicht höheren Konzessionsgebühren gerechnet 
werden. Überdies wird die letzte ausgleichszahlung der CKW infolge der vorzeitigen erneuerung 
des Konzessionsvertrags fällig.

9 Finanzen, Steuern

900

901

Gemeindesteuern

Beim steuerertrag des laufenden Jahres (2015) wird auf der Basis der provisorischen rechnungen
2014 bei den natürlichen Personen mit einem zuwachs von 4,5 % und bei den juristischen 
Personen von 9,0 % gerechnet. der budgetierte ertrag früherer Jahre basiert unter einbezug des
veranlagungsstands auf dem langjährigen durchschnittswert der steuernachträge. der Bestand
quellensteuerpflichtiger	Arbeitnehmer	ist	rückläufig,	was	sich	auf	den	entsprechenden	Steuerertrag
auswirkt.

andere steuern

die stimmberechtigten des Kantons luzern haben auf 2015 die abschaffung der liegenschafts-
steuer beschlossen. dies hat im Finanzhaushalt der Gemeinde einen ertragsausfall von rund 
CHF 262‘500.00 zur Folge.

der langjährige durchschnittswert der veranschlagten Grundstückgewinnsteuern musste nach unten
korrigiert werden. dies deshalb, weil vermehrt liegenschaftsverkäufe aus dem Geschäftsvermögen
realisiert werden, die der ordentlichen einkommens- resp. Gewinnsteuer unterliegen.
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990 abschreibungen

aufgrund der investitionstätigkeit erhöht sich der ordentliche abschreibungsbedarf auf den 
einzelnen sachgütern. diese abschreibungen sind unabhängig vom ergebnis des voranschlags 
zwingend vorzunehmen.

Investitionsrechnung

217

620

715

schulanlagen

der nahwärmeverbund der schulanlagen mit dem Pfarreiheim wird an die Fernwärmeversorgung 
angeschlossen. die bestehenden Heizkessel und die Tankanlagen werden rückgebaut. 
der Betrieb des Wärmeverbundes wird optimiert.

auf dem dach des schulhauses Oberfeld wird im rahmen des Förderprogramms der CKW eine 
solarstromanlage erstellt. die nettokosten der Gemeinde werden mit einer entnahme aus der vor-
finanzierung	„Infrastrukturaufgaben“	finanziert.

Öffentliche strassen

in zusammenarbeit mit dem Kanton werden eine neue Bushaltestelle und die neuordnung der 
Quartiererschliessung Oberfeld projektiert. die einmündung der Wiesstrasse wird zu einem 
vollanschluss. die untere Wiesstrasse wird ausgebaut und mit einem Trottoir ergänzt. an der 
Oberfeldstrasse, auf dem abschnitt Wiesstrasse–schulanlage Oberfeld–Kantonsstrasse, wird 
eine verbreiterung geplant.

in Koordination mit dem leitungsbau für die Fernwärmeversorgung werden die deckbeläge 
der betreffenden Gemeindestrassen erneuert.

abwasserbeseitigung

im Baugebiet dorfheim/rössli sind umfangreiche leitungsumlegungen erforderlich.
Die	Kosten	werden	über	die	bestehende	Verpflichtung	„Abwasserbeseitigung“	finanziert.
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anTraG und verFüGunG des GemeinderaTs

der Gemeinderat hat den Finanz- und aufgabenplan 2015–2019, das Jahresprogramm und den
voranschlag für das Jahr 2015 verabschiedet und beantragt Folgendes:

1. vom Finanz- und aufgabenplan 2015–2019 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.

2. vom Jahresprogramm 2015 sei zustimmend Kenntnis zu nehmen.

3. die laufende rechnung mit einem aufwandüberschuss von CHF 942‘500.00 sowie die
investitionsrechnung mit einer nettoinvestitionszunahme von CHF 1‘262‘500.00 seien zu
genehmigen.

4. der steuerfuss 2015 sei auf 1,95 einheiten (wie bisher) festzusetzen.

5. der Gemeinderat sei zur aufnahme der deckung des Finanzbedarfs notwendigen mittel von 
CHF 4‘863‘800.00 zu ermächtigen.

6. der Kontrollbericht des regierungsstatthalters zum Finanz- und aufgabenplan 2014–2018 und
dem voranschlag 2014 wird den stimmberechtigten wie folgt eröffnet:
„der regierungsstatthalter der Ämter Hochdorf und luzern hat geprüft, ob der voranschlag 
2014 und der Finanz- und aufgabenplan 2014–2018 mit dem übergeordneten recht, insbe-
sondere mit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar 
sind und ob die Gemeinde die mindestanforderungen für eine gesunde entwicklung des 
Finanzhaushalts erfüllt. er hat gemäss Bericht vom 08. Januar 2014 keine aufsichtsrechtlich 
erheblichen mängel festgestellt (§ 106 Gemeindegesetz).“

Verfügung

der Finanz- und aufgabenplan, das Jahresprogramm und der voranschlag werden der Controlling-
Kommission übergeben. diese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderat und 
der stimmberechtigten einen Bericht und gibt diesen eine empfehlung über die Genehmigung des
voranschlags ab.

root, 25. september 2014

Gemeinderat root

Heinz schumacher andré Wespi
Gemeindepräsident Gemeindeschreiber
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BericHT der cOnTrOllinG-kOmmissiOn an die sTimmBerecHTiGTen

als Controlling-Kommission haben wir den Finanz- und aufgabenplan für die Periode von 2015–
2019, den voranschlag (laufende rechnung und investitionsrechnung) und das Jahresprogramm 
für das Jahr 2015 beurteilt. unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzlichen auftrag sowie dem
Handbuch für rechnungskommissionen und Controlling-Kommissionen des Kantons luzern.

die strategie des Gemeinderates ist in den legislaturzielen ersichtlich. das Jahresprogramm 2015
beschreibt die zur erreichung dieser ziele erforderlichen schritte im Planungsjahr.

die ausgaben sind überlegt und die einnahmen realistisch budgetiert. die mittel (sonderkredit) für
die erarbeitung des räumlichen entwicklungskonzeptes, eines wichtigen Planungsinstrumentes für
die künftige entwicklung der Gemeinde, sind in den ausgaben enthalten. die verzögerungen beim
Baulandverkauf Oberfeld widerspiegeln sich im mehrjahresplan, in welchem der verkauf im
Finanzplanjahr 2016 erscheint.

Durch	Sparmassnahmen	konnte	das	strukturelle	Defizit	auf	ca.	700‘000	Franken	gekürzt	werden.
Die	von	den	Stimmberechtigten	beschlossene	Abschaffung	der	Liegenschaftsteuer	lässt	das	Defizit
auf 942‘500 Franken ansteigen.

die strategie des qualitativen und massvollen Wachstums der Gemeinde, verbunden mit einer
nachhaltigen verwendung des ertrags aus dem Baulandverkauf Oberfeld, muss in den kommenden
Jahren konsequent weitergeführt werden. die investitionen in sicherheit und infrastruktur
(Bachsanierungen, verkehrsanlagen) sowie in erneuerbare energien erachten wir als sinnvoll.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanz- und aufgabenplan, der voranschlag und das
Jahresprogramm	den	gesetzlichen	Vorschriften.	Die	aufgezeigte	finanzielle	Entwicklung	der
Gemeinde erachten wir als angespannt aber vertretbar.

den vom Gemeinderat vorgeschlagenen steuerfuss von 1,95 einheiten beurteilen wir als notwen-
dig.

Wir empfehlen, den vorliegenden voranschlag mit einem aufwandüberschuss von 942‘500.00
Franken zu genehmigen.

root, 23. Oktober 2014

controlling-Kommission Root

Heinz Huber simon amrein, mitglied
Präsident Jérôme rüfenacht, mitglied
  Othmar rust, mitglied
  Beat schwegler, mitglied
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TraKTandum 4
BESchLUSSFASSUNG ÜBER DIE BEWILLIGUNG EINES SoNDERKREDITS VoN
chF 300‘000.00 FÜR DIE ERARBEITUNG EINES RÄUmLIchEN
ENTWIcKLUNGSKoNZEPTS (REK) UND DIE DURchFÜhRUNG EINER
OrTsPlanunGsrevisiOn

Ausgangslage

die Ortsplanung der Gemeinde root wurde in zwei grösseren schritten revidiert:
●	 Im	Jahr	2002	das	Gebiet	im	Rontal	inklusive	dem	Siedlungsgebiet	Root	Dorf
●	 Im	Jahr	2010	das	Gebiet	Perlen.

die nutzungsplanung über das Hauptsiedlungsgebiet von root ist bald 15 Jahre alt. eine grundlegende 
Überarbeitung ist deshalb angezeigt. dies auch unter dem aspekt der veränderten übergeordneten Geset-
ze und Planungen.

Gemäss	dem	kantonalen	Richtplan	sind	die	Gemeinden	dazu	verpflichtet,	ein	Leitbild/Konzept	zur	zukünf-
tigen räumlichen siedlungsentwicklung zu erstellen. dieses beinhaltet aussagen zu den Themen siedlung, 
landschaft und verkehr. das räumliche entwicklungskonzept (reK) stellt eine vorstufe zur ordentlichen 
Ortsplanung dar.

die revision der Ortsplanung wird im Wesentlichen in zwei Phasen gegliedert:

●	 Phase 1: Räumliches Entwicklungskonzept (REK)
es wird eine Grundlage erarbeitet, in welcher die kurz- und mittelfristigen entwicklungsabsichten
aufgezeigt werden.

●	 Phase 2: Revision der Planungsinstrumente
im rahmen der Phase 2 werden die entwicklungsabsichten in den grundeigentümerverbindlichen
instrumenten (zonenplan/Bau- und zonenreglement) sowie im behördenverbindlichen erschlies-
sungsrichtplan umgesetzt.

Für die erarbeitung des räumlichen siedlungskonzeptes reK und für die revision der Planungsin-
strumente hat der Gemeinderat vier Planungsbüros zu einer Offerteingabe eingeladen. es wurde das 
einladungsverfahren gemäss dem Gesetz über die öffentliche Beschaffung durchgeführt. als siegerin 
dieses verfahrens ist die ecoptima ag, Bern, hervor gegangen.

zusammen mit der ecoptima ag werden innerhalb der nächsten 2 ½ Jahre diese beiden wichtigen
Planungsinstrumente für die Gemeinde root erarbeitet. zur Begleitung dieser Planungen hat der
Gemeinderat eine Kommission eingesetzt. Für die mitarbeit in der breit abgestützten
Begleitkommission stellen sich die folgenden Personen zur verfügung:

 — Heinz schumacher, Gemeindepräsident
 — margrit Künzler-niederberger, sozialvorsteherin
 — Peter ineichen, Bauverwalter
 — James sattler, Gemeindeammann (mitglied Kernteam)
 — armin steiner, schulverwalter
 — Philipp Hurschler, vertreter der svP in der Kommission rauv
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 — david inderkum, vertreter der FdP in der Kommission rauv
 — Gabriel notz, vertreter der sP in der Kommission rauv
 — marco Wüst, vertreter der CvP in der Kommission rauv
 — Othmar rust, vertreter der Controlling-Kommission in der Kommission rauv
 — roman arnet
 — Franziska Fluder-schaffhauser
 — Brigitte Frei-luterbach
 — ruth stirnimann-Kaufmann
 — silvia Bucher, leiterin Bauamt (mitglied Kernteam)
 — andré Wespi, Gemeindeschreiber (mitglied Kernteam)

in beiden Planungsphasen reK und Ortsplanung ist die mitwirkung der Bevölkerung und der
Grundeigentümer vorgesehen. Über die verschiedenen mitwirkungsmöglichkeiten wird fortlaufend
während dem Projekt informiert.

mit dem im voranschlag 2014 enthaltenen Planungskredit konnten die arbeiten für die Phase i im
Juni 2014 aufgenommen werden. inzwischen wurde ein erster entwurf des räumlichen entwicklungs-
konzepts	erarbeitet.	Aktuell	findet	die	Vorbereitung	des	öffentlichen	Mitwirkungsverfahrens	statt,	so	
dass im Februar 2015 eine erste Orientierungsversammlung durchgeführt werden kann. ziel ist es, die 
Phase i bis im mai 2015 abzuschliessen. anschliessend wird die Phase ii, das heisst die revision der 
Planungsinstrumente, begonnen.

Kosten

die entstehenden Kosten sind schwierig abzuschätzen. sie werden wesentlich durch die eingaben im
rahmen des öffentlichen mitwirkungsprozesses sowie die einsprache- und Beschwerdeverfahren
beeinflusst.	Mit	dieser	Revision	werden	erstmals	flächendeckende	Überbauungsziffern	gemäss	dem
neuen kantonalen Planungs- und Baugesetz erlassen und bei sämtlichen Bächen die Gewässerräume 
festgelegt. erfahrungszahlen sind aus diesem Grund noch nicht vorhanden.

der beantragte sonderkredit setzt sich wie folgt zusammen:

 — Honorarkosten Fachbegleitung CHF 165‘000.00
 — Honorarkosten rechtsberatung CHF 30‘000.00
 — Öffentliche mitwirkung und druckkosten (Flyer, Plots,

Botschaften, versammlungen, Begleitkommission) CHF 80‘000.00
 — Grundlagendaten, Bewilligungskosten CHF 20‘000.00
 — unvorhergesehenes CHF 5‘000.00

Beantragter sonderkredit CHF 300‘000.00

Antrag

der Gemeinderat beantragt, dem sonderkredit von CHF 300‘000.00 für die erarbeitung eines
räumlichen entwicklungskonzepts (reK) und die durchführung einer Ortsplanungsrevision 
zuzustimmen.
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TraKTandum 5

einBürGerunGen

der Gemeinderat beantragt, die nachfolgenden
einbürgerungsanträge gutzuheissen. die Ge-
suchstellerinnen und Gesuchsteller erfüllen alle 
voraussetzungen für den erwerb des schwei-
zer Bürgerrechtes, insbesondere verstehen und 
sprechen sie unsere sprache und sind mit den 
schweizerischen lebensgewohnheiten vertraut.

zwei einbürgerungsgesuche wurden zurückge-
zogen.

hamzawi mustafa

geboren: 20. september 1994
 in diwania (irak)
Beruf: montage-elektriker 
 maréchaux elektro aG
 6003 luzern
staatsangehörigkeit: irak
wohnhaft in: Oberfeldstrasse 14

Hamzawi mustafa verbrachte die ersten lebens-
jahre mit seiner Familie in seinem Heimatland. 
die obligatorische schulzeit hat er in der schweiz 
besucht. nach der sekundarstufe (niveau C) ab-
solvierte er die vierjährige lehre zum montage-
elektriker eFz bei der maréchaux elektro aG mit 
erfolg. seit august 2014 ist Herr Hamzawi bei 
seinem ehemaligen lehrbetrieb fest angestellt. 
seine Familienangehörigen besitzen bereits das 
Bürgerrecht von root. 

Antrag des Gemeinderates
dem Gesuchsteller sei das Gemeindebürgerrecht 
zuzusichern.

Paratusić Edin und Paratusić-Topcić 
Adnana mit den Kindern Aldina, Almin 
amir 

Paratusić Edin
geboren: 11. august 1974
 in Brdjani, Prijedor (BiH)
Beruf: Bodenleger
 Hans Hassler aG
 6301 zug
staatsangehörigkeit: Bosnien und Herzegowina

Paratusić-Topcić Adnana
geboren: 22. august 1979
	 in	Zavidovići	(BiH)
Beruf: verkaufsmitarbeiterin
 aldi suisse aG
 6330 Cham
staatsangehörigkeit: Bosnien und Herzegowina

Paratusić Aldina
geboren:  28. Januar 2001
 in luzern

Paratusić Almin
geboren: 2. Oktober 2004
 in luzern



33

Paratusić Amir
geboren: 24. Juli 2008
 in luzern

alle wohnhaft in: mattweg 4

Edin	Paratusić	ist	in	Bosnien	geboren	und	hat	dort	
die schule besucht. als 1992 der Krieg ausbrach, 
flüchtete	er	 in	die	Schweiz.	Um	unsere	Sprache	
zu erlernen, besuchte er in interlaken eine inte- 
grationsklasse. anschliessend hat er die lehre als 
Bodenleger erfolgreich abgeschlossen. im märz 
2000	heiratete	er	Adnana	Topcić.	Seit	April	2010	
arbeitet der Gesuchsteller in seinem erlernten 
Beruf als Bodenleger.

Adnana	Paratusić-Topcić	ist	am	22.	August	1979	
in	 Zavidovići	 geboren.	 Die	 obligatorische	 Schu-
le und eine lehre als Textilschneiderin hat sie in 
Bosnien absolviert. 1999 hat sie ihren mann edin 
bei einem Besuch in der schweiz kennen gelernt. 
Kurz darauf reiste sie ebenfalls in die schweiz, 
heiratete	 Edin	 Paratusić	 und	 gründete	 mit	 ihm	
ihre Familie.

die Kinder aldina, almin und amir sind in luzern 
geboren und besuchen die schulen bzw. den Kin-
dergarten in root.

Antrag des Gemeinderates
den Gesuchstellern sei das Gemeindebürgerrecht 
zuzusichern.

Starcevic Zoran 

geboren: 17. april 1986
 in doboj (BiH)
Beruf: Gruppenleiter
 securitrans Public aG
 3011 Bern
staatsangehörigkeit: Bosnien und Herzegowina
wohnhaft in: Oberfeldmatt 10

starcevic zoran ist am 17. april 1986 in doboj 
zur Welt gekommen. ab 1992 wuchs er zusam-
men mit seiner kleinen schwester, in seinem Ge-
burtsort, meistens bei den Grosseltern, auf und 
besuchte dort die ersten vier schuljahre. 1996 
holten ihn seine eltern, die damals infolge des 
Krieges bereits in der schweiz wohnten, eben-
falls in unser land. den rest der obligatorischen 
schulzeit und die lehre zum automonteur schloss 
er mit Bravur ab. im Jahre 2006 wechselte er in 
die sicherheitsbranche, wo er bis heute tätig ist. 
2007 heiratete er seine ehefrau stajic Jelena. mit 
ihr hat er die beiden Töchter anja und nina. seine 
„Frauen“ besitzen bereits das schweizer Bürger-
recht. 

Antrag des Gemeinderates
dem Gesuchsteller sei das Gemeindebürgerrecht 
zuzusichern.
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Ukaj Faton und Ukaj-Veselaj Emine mit 
den Kindern Alea und Rina

Ukaj Faton
geboren: 26. august 1981
 in Korishë (Kosovo)
Beruf: Geschäftsführer-stv
 hellotravel GmbH
 6037 root
staatsangehörigkeit: Kosovo

Ukaj-Veselaj Emine
geboren: 12. Oktober 1986
 in suharekë (Kosovo)
Beruf: servicemitarbeiterin
 mövenpick restaurant
 6003 luzern
staatsangehörigkeit: Kosovo

Ukaj Alea
geboren: 13. Februar 2010
 in luzern

Ukaj Rina
geboren: 22. Februar 2013
 in luzern

alle wohnhaft in: Bahnhofstrasse 28

ukaj Faton ist im Kosovo geboren und besuchte 
dort die schule bis zur 4. Klasse. sein vater lebte 
und arbeitete schon längere zeit in der schweiz, 
als der Bewerber 1993 im rahmen des Familien-
nachzuges mit seiner mutter und den Geschwis-
tern nach root zog. ab der 5. Primarklasse be-
suchte Herr ukaj die schulen in unserem dorf. 
im 2008 gründete er mit seinem Bruder das rei-
sebüro und Carunternehmen hellotravel GmbH 
in root. Heute ist er als Geschäftsführer-stv 
angestellt. ebenfalls im 2008 heiratete er sei-
ne Frau veselaj emine. aus dieser ehe sind die 
Töchter alea und rina hervorgegangen.

ukaj-veselaj emine ist im Kosovo geboren und 
hat dort ihre ganze schulzeit inkl. matura absol-
viert. anfangs 2008 heiratete sie ukaj Faton und 
reiste kurze zeit später zu ihm in die schweiz. 
nach absolvierung von deutschkursen fand sie 
eine anstellung beim restaurant mövenpick, wo 
sie	zuerst	als	Office-	und	seit	2013	als	Service-
mitarbeiterin tätig ist.

Antrag des Gemeinderates
den Gesuchstellern sei das Gemeindebürger-
recht zuzusichern.
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Bild: Seppi Brunner, Dierikon
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